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Erster Teil

Einleitung und Gang der Untersuchung

A. Einleitung

Güterstandsklauseln wurden in der Literatur – soweit ersichtlich – erstmals in
den 1950er Jahren vorgeschlagen. Im Zuge der Einführung des Güterstandes der
Zugewinngemeinschaft durch das Gleichberechtigungsgesetz,1 welches am 1.7.
1958 in Kraft trat, häuften sich Äußerungen in der Literatur, die negative Aus-
wirkungen des Güterstandes der Zugewinngemeinschaft auf das Unternehmen
des Gesellschafter-Ehegatten befürchteten.2 Zur Verminderung der Gefahren auf-
grund der Zugewinngemeinschaft der Gesellschafter wurde vorgeschlagen, die
Gesellschafter zur Vereinbarung der Gütertrennung oder Modifizierung der Zu-
gewinngemeinschaft zu verpflichten. Für den Fall der Nichteinhaltung dieser
Pflicht sollten die Gesellschafter aus der Gesellschaft ausscheiden.3 Welche Bri-
sanz dieses Thema hatte, zeigt die beachtliche Anzahl der Veröffentlichungen
innerhalb relativ kurzer Zeit.4 Auch heute werden in der Literatur Güterstands-
klauseln nach wie vor empfohlen und sind mittlerweile ein fester Bestandteil der
Gestaltung von Gesellschaftsverträgen.5 Hinzugekommen sind ferner Klauseln,
die entsprechende Verpflichtungen für das Pflichtteilsrecht vorsehen. Aufgrund
ihrer vergleichbaren Struktur werden Güterstands- und Pflichtteilsklauseln unter

1 Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiete des bür-
gerlichen Rechts (Gleichberechtigungsgesetz), vom 18.6.1957, BGBl. I S. 609.

2 Model, GmbHR 1958, 82; Boesebeck, DB 1958, 1147; Sichtermann, BB 1959, 349;
Tiedau, DNotartag 1961, 97; Haegele, GmbHR 1966, 24; Schwandt, Zugewinnausgleich
im Recht der Personengesellschaften, S. 38 ff.; Zimmermann, BB 1969, 965.

3 Statt aller Model, GmbHR 1958, 82, 85 f.
4 So erschienen zwischen 1958 und 1970 rund acht Veröffentlichungen zu diesem

Thema, darunter eine Dissertation: Model, GmbHR 1958, 82; Boesebeck, DB 1958,
1147; Sichtermann, BB 1959, 349; Tiedau, DNotartag 1961, 97; Haegele, GmbHR
1966, 24; Schwandt, Zugewinnausgleich im Recht der Personengesellschaften, S. 38 ff.;
Zimmermann, BB 1969, 965.

5 Vgl. nur die diesbezüglichen Formulierungsvorschläge in Hand- und Formular-
büchern wie beispielsweise Haasen, Beck’sches Formularbuch GmbH-Recht, C.I.3.;
Meyer-Landrut/Habighorst, Formularbuch GmbH-Recht, 27. Formular; Sudhoff/Ma-
such, Personengesellschaften, § 15 Rn. 44; Wachter/Münch, FA Handels- u GesR, Teil 2,
10. Kap. Rn. 542; Götze, Münch. Vertragshdb. Bd. 1, III.4; Hamann/Sigle, Vertrags-
buch GesR, S. 710 f.; Spiegelberger, Unternehmensnachfolge, § 15 Rn. 25; Stephan,
Beck’sches Formularbuch Bürgerliches, Handels- und Wirtschaftsrecht, IX. 10; Weigell,
Formularbuch Recht und Steuern, A.8.01 und A.9.00.



dem Begriff der Drittkontrahierungsklauseln zusammengefasst.6 Trotz der unge-
brochenen Aktualität fehlt bislang eine umfassende Untersuchung der Zulässig-
keit und Formbedürftigkeit der Drittkontrahierungsklauseln.7 Anlass für die Un-
tersuchung der Zulässigkeit der Drittkontrahierungsklauseln besteht gleich in
zweierlei Hinsicht: So stellt sich zum einen die Frage, welche Auswirkungen die
vom Bundesverfassungsgericht in der sog. Hohenzollern-Entscheidung aner-
kannte Lehre vom unzumutbaren Druck auf die Zulässigkeit der Drittkontrahie-
rungsklauseln hat. Bisher wird die Lehre vom unzumutbaren Druck zwar allein
im Rahmen der Sittenwidrigkeitsprüfung erbrechtlicher Potestativbedingungen
thematisiert. Doch hat Kroppenberg erstmals auch ihre Anwendung auf Güter-
standsklauseln diskutiert.8 Angesicht der Parallelen zwischen bedingten letztwil-
ligen Verfügungen und Drittkontrahierungsklauseln können die zur Sittenwidrig-
keitsprüfung der erbrechtlichen Potestativbedingungen entwickelten Meinungen
als erster Ansatzpunkt für die Sittenwidrigkeitsprüfung der Drittkontrahierungs-
klauseln dienen. Zum anderen ist fraglich, wie die Drittkontrahierungsklauseln
im Lichte der Rechtsprechung zur Inhaltskontrolle von Eheverträgen zu beurtei-
len sind. Nach wie vor ungeklärt und in jüngster Zeit stark umstritten ist ferner
die Frage, ob die Drittkontrahierungsklauseln formbedürftig sind.9 Ziel dieser
Arbeit ist es daher, die Zulässigkeit und Formbedürftigkeit gesellschaftsvertrag-
licher Drittkontrahierungsklauseln umfassend zu untersuchen.

B. Gang der Untersuchung

Den Ausgangspunkt für diese Untersuchung bildet die Darstellung der Gefah-
ren, welche aus der güter- und erbrechtlichen Situation des Gesellschafters für
das Unternehmen erwachsen können,10 sowie der diesbezüglichen Gestaltungs-
möglichkeiten des Güter- und Erbrechts zum Schutz des Unternehmens.11 So-
dann werden im vierten Teil dieser Arbeit die Wirkungsweise und rechtliche
Ausgestaltung der Drittkontrahierungsklauseln sowie die Rechtsfolgen eines Ver-
stoßes erörtert.12 Daran schließt sich die Untersuchung der Zulässigkeit der Dritt-
kontrahierungsklauseln an.13 Diese umfasst sowohl die Sittenwidrigkeitsprüfung
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6 Der Begriff der Drittkontrahierungsklausel geht – soweit ersichtlich – auf den Bei-
trag von Gassen, RNotZ 2004, 424 zurück.

7 Vgl. nur Angerer, Schranken gesellschaftsvertraglicher Gestaltungsfreiheit,
S. 91 ff., die lediglich die Zulässigkeit von Güterstandsklauseln neben anderen Gestal-
tungen untersucht.

8 Kroppenberg, FS Kanzleiter, S. 255 ff.
9 Vgl. nur Gassen, RNotZ 2004, 424, 438 ff.; Kuhn, BWNotZ 2008, 86; Scherer,

BB 2010, 323, 326 f.
10 Siehe Zweiter Teil, ab S. 22.
11 Siehe Dritter Teil, ab S. 46.
12 Siehe Vierter Teil, ab S. 53.
13 Siehe Fünfter Teil, ab S. 81.



der Drittkontrahierungsklauseln im Lichte der Inhaltskontrolle erbrechtlicher
Potestativbedingungen14 als auch die Untersuchung der Auswirkungen der Recht-
sprechung zur Inhaltskontrolle von Eheverträgen auf Drittkontrahierungsklau-
seln.15 Der sechste Teil der Arbeit widmet sich der in letzter Zeit viel diskutier-
ten Frage der Formbedürftigkeit der Drittkontrahierungsklauseln.16 Zum Abschluss
der Arbeit werden die wesentlichen Untersuchungsergebnisse zusammenge-
fasst.17
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14 Siehe Fünfter Teil A., ab S. 82.
15 Siehe Fünfter Teil B., ab S. 159.
16 Siehe Sechster Teil, ab S. 174.
17 Siehe Siebter Teil, ab S. 196.


